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An alle Eltern und Erziehungsberechtigten der 5. und 6. Klassen  
 
 
Einladung zur Elterninformationsabend „Digitale Schule der Zukunft“ am 18.07.2022 bzw. am 20.07.2022  
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der 5. und 6. Klassen, 

mit diesem Schreiben erhalten Sie Detailinformationen zu dem vom Kultusministerium aufgelegten 
Pilotversuch „Digitale Schule der Zukunft“, an dem im Schuljahr 2022/2023 alle 6. und 7. Klassen unserer 
Schule teilnehmen. Mit der Teilnahme am Pilotversuch erhalten Sie einen Zuschuss bei der Beschaffung der 
schülereigenen Geräte, in unserem Fall iPads.  

Ausführliche Informationen erhalten Sie zusätzlich in einem Online-Elternabend, zu dem wir Sie herzlich am 
Montag, den 18.07.2022, um 18:30 Uhr einladen. Ein weiterer, inhaltsgleicher Alternativtermin ist am 
Mittwoch, den 20.07.2022, um 18:30 Uhr. Da bei einem neuen Projekt viele Fragen erst im Laufe der Zeit 
auftauchen, haben wir außerdem eine neue E-Mail-Adresse eingerichtet, unter der Sie uns für diesen Zweck 
stets erreichen und Ihr Anliegen klären können: digital@rs-feucht.de. 

Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr, in dem die Gestaltung des digitalen Wandels und die Vermittlung 
von Medienkompetenz eine zentrale Aufgabe für die gesamte Schulfamilie sein wird. Nachfolgend möchten 
wir die wichtigsten Fragen zu den Themen Geräteausstattung, -beschaffung und Förderung klären, damit 
Sie sich bereits vorab in Ruhe mit der Thematik befassen können. 

1. Warum digitale Schülergeräte? 
Unser Ziel ist es, Lehrenden und Lernenden ein zusätzliches, mächtiges Werkzeug an die Hand zu geben, 
um Kompetenzen in der digitalen Welt und die Medienbildung zu fördern. Unsere Lehrkräfte haben damit 
die Möglichkeit, einen zeitgemäßen Unterricht anzubieten. Das Lernen für unsere Schülerinnen und Schüler 
kann somit unabhängiger werden, denn es muss nicht unbedingt das Heft oder Buch vorhanden sein, um 
auf notwendige Inhalte zugreifen zu können. Digitale Schulbücher helfen die Schultasche leichter zu 
machen, mit der gedruckten Version kann zuhause gearbeitet werden. 

2. Werden Hefte abgeschafft und nur noch am Tablet geschrieben? 

Nein, der Fokus liegt insbesondere in den unteren Jahrgangstufen aus vielen Gründen weiterhin auf einer 
analogen Heftführung. Zudem macht das Führen eines rein digitalen Heftes oftmals auch keinen Sinn, z. B. 
bei geometrischen Konstruktionen mit Geodreieck und Zirkel in Mathematik. Erst in höheren 
Jahrgangsstufen soll das iPad zunehmend auch eine Rolle als „Schulheft“ spielen. 

3. Warum iPads? 

Nur eine einheitliche Geräteausstattung gewährleistet einen reibungslosen Unterrichtsablauf, da bei 
auftretenden Problemen Lehrkräfte und Mitschüler Hilfestellung leisten können. Bei defekten Geräten oder 
kurzzeitigen Ausfällen können Leihgeräte zur Verfügung gestellt werden. IPads machen nicht automatisch 
tollen Unterricht, aber ein motivierender, differenzierter und methodenvielfältiger Unterricht ist viel 
unkomplizierter zu gestalten. Zudem bieten sie beste Voraussetzungen im Hinblick auf Leistung, Kosten, 
Akkulaufzeit, Zuverlässigkeit und einfacher zentraler Verwaltung. 
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4. Wie hoch sind die Kosten und die Förderung? 

Für die Pilotjahrgänge (jetzige 5./6. Klassen) gibt es eine Förderung in Höhe von 300 Euro, sodass sich die 
Gerätekosten (ohne Zubehör) auf 45 Euro für ein aktuelles iPad (9. Generation) reduzieren. Für die 
Beschaffung des notwendigen Zubehörs (Stift, Schutzhülle, Kopfhörer und Verwaltung der Geräte) fallen 
weitere Kosten in Höhe von ca. 100 Euro bis 160 Euro an. Für diese Kosten gibt es die Möglichkeit einer 0%-
Finanzierung mit Laufzeiten von bis zu 36 Monaten.  
Für einkommensschwächere Familien besteht ggf. die Möglichkeit einer zusätzlichen Förderung z. B. nach 
SGB-II.  

Neben den Anschaffungskosten (abzüglich 300€ Förderung) kommen Kosten voraussichtlich in Höhe von 
25€ jährlich für die Verwaltung des Geräts hinzu. Damit können wir Apps, die für die Schule relevant sind, 
zentral installieren und Einstellungen vornehmen. Für Sie als Eltern bietet es zusätzlich den Vorteil, dass Sie 
in die Lage versetzt werden, zuhause den Zugang und die Nutzungsdauer zu beschränken. 

Für die Lizenzen von digitalen Schulbüchern soll es für den Pilotversuch ein Budget geben. Hierüber liegen 
uns jedoch noch keine Detailinformationen vor. 

Falls Sie Schließfach in der Schule mieten möchten, damit das Gerät auch während des Sportunterrichts 
oder in der Mittagspause sicher aufbewahrt werden kann, kommen noch einmal ca. 25 € pro Jahr auf Sie 
zu. Es ist geplant, auch Schließfächer mit Lademöglichkeit aufzustellen (Kosten dann ca. 35€/Jahr). 

5. Wie wird die Trennung zwischen schulischer und privater Nutzung umgesetzt? 

Durch die zentralisierte Verwaltung werden die mobilen Geräte genau an unsere Bedürfnisse in der Schule 
angepasst. So stehen z. B. während des Unterrichts nur bestimmte Apps zur Verfügung. Außerhalb der 
Unterrichtszeit und in der Freizeit haben dann Sie als Eltern die Möglichkeit zu entscheiden, wie die Geräte 
genutzt werden. Sie können beispielsweise festlegen, wie lange und mit welchen Apps Ihr Kind damit 
arbeiten kann bzw. darf.  

6. Müssen sich die Eltern mit der Technik auskennen? 
Nein, es ist die Aufgabe der Schule, Ihren Kindern die Geräte zu erklären. Allerdings haben Sie die 
Möglichkeit, über eine Verwaltungsapp zuhause die Geräte ihrer Kinder zu reglementieren. Dafür würden 
wir Ihnen Eltern-Workshops anbieten, falls Sie daran Interesse haben. 

7. Wer haftet im Fall von Unfällen oder Diebstahl? 

Eine Haftung unserer Schule oder des Sachaufwandsträgers ist ausgeschlossen. Wird das Gerät oder 
Zubehör von anderen Mitschülern beschädigt, so übernimmt in der Regel die Haftpflichtversicherung den 
Schaden. Beim Kauf der Geräte können sie optional eine Geräteversicherung für 3 oder 5 Jahre 
abschließen. Nähere Infos finden Sie im Schulshop unseres EDV-Partners.  

8. Wo kann ich das Gerät kaufen? 

Grundsätzlich steht es Ihnen frei, Ihr Gerät dort zu kaufen, wo Sie möchten. Achten Sie jedoch unbedingt 
darauf, dass Sie unsere Hardwareanforderungen (siehe Frage 10) erfüllen – Sie verlieren sonst ggf. Ihren 
Förderanspruch. Wir empfehlen daher, die Geräte über unseren EDV-Partner ACS-Group in dem für unsere 
Schule speziell eingerichteten Schulshop einzukaufen.  
Da alle Geräte in eine zentrale Geräteverwaltung eingebunden werden müssen, wird diese Aufgabe direkt 
von ACS übernommen. Geräte, die anderweitig besorgt werden, müssen nachträglich kostenpflichtig in 
unsere Verwaltung eingepflegt werden (s. Frage 14). 

9. Wie läuft der Bestellvorgang? 

Besuchen Sie hierzu den schuleigenen Shop unseres EDV-Partners ACS-Group. Den Link zum Shop erhalten 

Sie am 18.07.22. Der Bestellzeitraum beginnt am 18.07.2022 und endet am 05.08.2022.  
Sie finden in diesem Online-Shop die von uns empfohlenen Geräte und Ausstattung. Bitte geben Sie bei der 
Bestellung im Kommentarfeld den Vor- und Nachnamen Ihres Kindes und die derzeit besuchte Klasse an. 



10. Welche Ausstattung wird benötigt (Mindestanforderung)? 
Als verbindliche – und damit förderfähige – Mindestanforderung haben wir folgende Kriterien festgelegt: 

• iPad ab Generation 9 mit mind. 64 GB Speicher (alternativ sind auch 256 GB möglich, für den 
Schulalltag jedoch nicht unbedingt notwendig) 

• Displaygröße mindestens 10" 

• Passender Eingabestift: Apple Pencil (unsere Empfehlung); Logitech Crayon (nicht genauso exakt, 
aber eine gute Alternative); Adonit Neo (funktioniert auch gut, man benötigt aber ein extra USB-C-
Kabel zum Aufladen) 

• Kopfhörer/Ohrhörer mit Lightning-Anschluss/Adapter oder kabellos. 

• Schutzhülle (wir empfehlen eine mit Standposition und Stifthalterung) 
 
Wir empfehlen darüber hinaus (optional – nicht förderfähig): 

• Geräteversicherung (bei Beschädigung / Diebstahl)  

• Tastatur (evtl. auch in der Hülle integriert)  

• Schutzfolie („paperlike“-Folie kann für besseres Schreibgefühl sinnvoll sein) 
 

Wenn sie z. B. bereits Kopfhörer oder einen Eingabestift besitzen, können Sie diesen natürlich auch 
benutzen – Sie müssen dann keinen neuen kaufen. 

11. Kann ich auch andere iPad-Modelle als das iPad 9 bei der ACS-Group kaufen?  
Im Schul-Shop bieten wir neben dem von uns empfohlenen iPad 9 außerdem das deutlich teurere iPad Air 
an, welches für eine zusätzliche private Nutzung von Vorteil sein kann. Auch das iPad Pro ist bei der ACS-
Group verfügbar, wird aber aufgrund der hohen Kosten nicht in unserem Shop angeboten. Möchten Sie 
dennoch ein iPad Pro kaufen, so wenden Sie sich bitte vorab an digital@rs-feucht.de 

12. Muss ich sofort bezahlen? 

Bei den Zahlungsarten PayPal oder Kreditkarte wird der Kaufbetrag sofort eingezogen; bei der Zahlungsart 
Vorkasse reicht es aus, wenn Sie bis spätestens 8. August 2022 die Zahlung tätigen, damit das Gerät in der 
Sammelbestellung der Schule enthalten ist.  

Um die Förderung zu erhalten, müssen Sie zunächst in Vorleistung gehen, denn sie wird nachträglich und 
gesammelt ausgezahlt. Eine Ratenzahlung (Zahlung auf Kredit) ist möglich, wobei die erste Rate 300 € 
betragen muss. 

13. Wie wird die 300 Euro Förderung beantragt? 

Sie erhalten eine Rechnung, sobald die Geräte versendet wurden. Dies wird voraussichtlich Mitte bis Ende 
September 2022 sein. Ab September können Sie den Förderantrag über eine dafür eingerichtete 
Onlineplattform beim Landesamt für Schule (LAS) stellen. Das von Ihnen online ausgefüllte Formular ist von 
Ihnen auszudrucken, zu unterschreiben und zusammen mit den Rechnungsbelegen bei uns einzureichen. 
Wir informieren das Landesamt dann über das Vorliegen der Förderbedingungen. Die 300€ werden Sie laut 
Aussage des Kultusministeriums innerhalb weniger Wochen auf das von Ihnen angegebene Konto 
überwiesen bekommen.  
Näheres teilen wir Ihnen im September in einem gesonderte Elternbrief mit. 

14. Können auch bereits vorhandene Geräte eingesetzt werden? 
Grundsätzlich ja, allerdings muss es sich um ein Gerät handeln, das nicht älter als 2 Jahre ist und mit einem 
mindestens 10“ großen Display ausgestattet ist. Bestenfalls sollte es ein iPad sein, um einen reibungslosen 
Unterrichtsablauf zu gewährleisten. Das Zubehör aus unserer Mindestanforderung muss vorhanden bzw. 
angeschafft werden. Der Förderantrag kann nur gestellt werden, wenn das Gerät nach dem 24.05.2022 
gekauft wurde und es den Mindestanforderungen genügt. Es entstehen außerdem geringe Zusatzkosten 
für das Einbinden des Geräts in unser EDV-System über unseren EDV-Partner (ca. 25€). Hierfür finden Sie in 
unserem Schul-Shop den Punkt „nachträgliche Registrierung“. Das Gerät muss außerdem vollständig 
zurückgesetzt und unserem EDV-Partner kurzzeitig zur Verfügung gestellt werden.  
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15. Ich habe noch Fragen. An wen kann ich mich wenden? 

Auf der Webseite des Kultusministeriums findet sich eine ständig aktualisierte Liste mit vielen weiteren 
Fragen und Antworten. Evtl. ist Ihre Frage darunter? https://www.km.bayern.de/schule-
digital/schulentwicklung-digital/pilotversuch-digitale-schule-der-zukunft.html. 

Ansonsten schreiben Sie bitte eine E-Mail an digital@rs-feucht.de 
Herr Schütz, Frau Ciutura-Bernecker, Frau Kastner, Frau Solowiy oder Herr Reisinger werden sich dann 
zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

gez.  
Christian Schütz 
RSD 

gez.  

Katja Kastner 
StRin (RS) 

gez.  
Maria Ciutura-Bernecker 
StRin (RS) 

gez. 

Tanja Solowiy 
StRin (RS) 

gez.  

Florian Reisinger 
StR (RS) 
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